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TOP 25:

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der Finanzaufsicht über
Versicherungen

Drucksache: 430/14

Bei dem Gesetzentwurf handelt es sich um eine konstitutive Neufassung des
Versicherungsaufsichtsgesetzes. Er baut auf dem Entwurf für das Zehnte Gesetz zur
Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes auf und setzt die von der
Europäischen Union 2009 beschlossene grundlegende und umfassende
Modernisierung der Solvenzanforderungen an Versicherungen um. Zudem beachtet
er weitere zwischenzeitlich eingetretene Rechtsänderungen und berücksichtigt die
Gesamtfinanzposition der Versicherungsunternehmen, die Entwicklungen auf dem
Gebiet des Versicherungswesens, des Risikomanagements, der Finanzierungs-
techniken, der internationalen Rechnungslegung und aufsichtlicher Standards. Es
erfolgt ebenso eine ergänzende Regelung zu langfristigen Verträgen und die
Einbettung in die europäische Finanzaufsichtsstruktur.

Der federführende Finanzausschuss, der Ausschuss für Agrarpolitik und
Verbraucherschutz, der Ausschuss für Innere Angelegenheiten und der
Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß
Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes Stellung zu nehmen.

Der Gesundheitsausschuss und der Rechtsausschuss empfehlen dem Bundesrat,
gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine
Einwendungen zu erheben.

Weitere Einzelheiten sind der Empfehlungsdrucksache 430/1/14 zu entnehmen.




